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RS OGH 1952/1/23 1Ob69/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.01.1952

Norm

ABGB §521 D

ABGB §833 D1

AußStrG §2 Abs2 Z7 H3

JN §1 DVf

Rechtssatz

Das Begehren auf Benützungsregelung zwischen Eigentümer und Fruchtnießer kann nicht im außerstreitigen

Verfahren gestellt werden. Eine Verweisung auf den Rechtsweg durch den Außerstreitrichter hat gleichwohl zu

unterbleiben.
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